
Antrag 05 | 1 | 2024: Resilienz des Brandenburger Rechtsstaats stärken

Antragstext:

Der Unterbezirksparteitag möge beschließen:
Zur Überweisung an den Landesparteitag.:

Die SPD-Landtagsfraktion wirkt auf die Umsetzung folgender Maßnahmen hin:

1. Resilienz des Brandenburger Landesverfassungsgerichts stärken:
2. Einführung von Stellvertreterregelungen im LVerfGG, d.h. für jede:n

Verfassungsrichter:in sollte vom Landtag ein stellvertretendes Mitglied gewählt
werden, um die Arbeitsfähigkeit des Landesverfassungsgerichts zu schützen.

3. Einführung einer Regelung im LVerfGG, die im Falle einer dauerhaften Blockade
durch eine Sperrminorität autoritär-populistischer Parteien die Mehrheitserfordernisse
für die Wahl der Richter:innen absenkt und das Landesverfassungsgericht mit
einbezieht (wie bereits in § 7a BVerfGG).

4. Einführung einer Regelung, die es dem Bundesverfassungsgericht im Falle einer
Arbeitsunfähigkeit des Brandenburger Landesverfassungsgerichts ermöglicht, über
Verfahren des LVerfG zu entscheiden.

5. Prüfung, den Polizeipräsidenten und den Leiter der Abteilung für Verfassungsschutz
in dem hierfür zuständigen Ministerium aus der Liste der politischen Beamten in §105
Abs. 1 Nr. 3,4 LBG zu streichen und diese Ämter vielmehr durch reguläre
Berufsbeamte zu ersetzen.

6. Umsetzung einer umfangreichen Sensibilisierungs- und Bildungskampagne zu
politischem Extremismus an Brandenburger Schulen in Zusammenarbeit mit
zivilgesellschaftlichen Akteuren. Die SPD-Landtagsfraktion setzt sich für eine
Finanzierung dieses Programms durch das Land ein.

Begründung:
Bei der Landtagswahl konnte die AfD in Brandenburg eine Sperrminorität erreichen.
Damit hat zum ersten Mal in Brandenburg eine vom Landesamt für Verfassungsschutz
beobachtete Partei eine Blockademehrheit.

Der Antrag verfolgt nun das Ziel, den Brandenburger Rechtsstaat resilienter gegen
Blockaden solcher autoritär populistischen Parteien zu machen und seine Grundwerte
nachhaltig zu schützen.

Eine zentrale Maßnahme ist die Einführung von Stellvertreterregelungen für die Richter des
Landesverfassungsgerichts, um dessen Arbeitsfähigkeit auch bei Ausfällen einzelner
Mitglieder zu gewährleisten. Ebenso soll die Absenkung der Mehrheitserfordernisse für die
Wahl der Richter:innen das Risiko minimieren, dass autoritär-populistische Kräfte das
Gericht durch eine Sperrminorität blockieren könnten.

Zusätzlich stärkt die vorgeschlagene Sensibilisierungs- und Bildungskampagne gegen
politischen Extremismus an Schulen die demokratische Bildung von Jugendlichen und
fördert die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Partnern.



Letztlich sollte geprüft werden, die bislang aufgrund von § 105 Abs. 1 Nr. 3, 4 LBG
von politischen Beamten besetzten Stellen des Leiters der Abteilung für Verfassungsschutz,
sowie dem Polizeipräsidenten nicht mehr mit politischen Beamten, sondern mit
Berufsbeamten zu besetzen.Denn nach aktueller Gesetzeslage könnte ein*e
autoritär-populistische Ministerpräsidentin*in die Polizei- und
Verfassungsschutzpräsident*innen ohne Angabe von Gründen sofort nach Amtsantritt durch
“wohlgesonnene Personen” ersetzen. Diese beiden Ämter sollten deshalb aus der Kategorie
der politischen Beamten herausgenommen werden, da bei ihrer Ausübung die politische
Neutralität besonders wichtig ist – nicht die Zusammenarbeit mit der Regierung an
gemeinsamen politischen Zielen. Das Risiko einer Beibehaltung der Regelung in § 105 Abs.
1 Nr. 3, 4 LBG würde den Rechtsstaat im Falle einer Regierungsbeteiligung der AfD
erheblich gefährden und eine neutrale Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutzes
faktisch unmöglich machen.


